
 
 

 

 

 

 

 

 

 

UBM Development AG 

Wien, FN 100059 x 

(“Gesellschaft”) 

 

Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats für die 

144. ordentliche Hauptversammlung 

21. Mai 2025 

 

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Be-

richt, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des nichtfinanziellen Be-

richts (ESG-Nachhaltigkeitsbericht) und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts 

für das Geschäftsjahr 2024 

 

Da die Vorlage der vorgenannten Unterlagen nur der Information der Hauptversammlung 

dient, ist eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt nicht erforderlich. 

 

Der Jahresabschluss 2024 ist bereits durch den Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt 

worden. 

Da im festgestellten Jahresabschluss 2024 kein Bilanzgewinn ausgewiesen ist, kann ein 

gesonderter Tagesordnungspunkt zur Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanz-

gewinns entfallen. 

 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-

schäftsjahr 2024 

 

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2024 amtie-

renden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2024 

 

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2024 amtie-

renden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen. 
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4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025 

 

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die  

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., 1220 Wien, Wagramer Straße 19, 

zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer sowie zum Prüfer der Nachhaltig-

keitsberichterstattung - soweit sich dies auf Grund der gesetzlichen Vorschriften für das 

Geschäftsjahr 2025 ergibt - für das Geschäftsjahr 2025 zu bestellen. 

 

5. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 

 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat einer börsenotierten Gesellschaft haben einen klaren 

und verständlichen Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstandsmitglieder und der Auf-

sichtsratsmitglieder gemäß § 78c iVm § 98a AktG zu erstellen. 

 

Der Vergütungsbericht für das letzte Geschäftsjahr ist der Hauptversammlung zur Abstim-

mung vorzulegen. Die Abstimmung hat empfehlenden Charakter. Der Beschluss ist nicht 

anfechtbar (§ 78d Abs 1 AktG).  

 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der UBM Development AG haben in der Sitzung vom 

07.04.2025 einen Vergütungsbericht gemäß § 78c iVm § 98a AktG beschlossen und einen 

Beschlussvorschlag gemäß § 108 Abs 1 AktG gemacht. 

 

Der Vergütungsbericht ist ab dem 30. April 2025 (21. Tag vor der HV) auf der im Firmen-

buch eingetragenen Internetseite der UBM Development AG unter www.ubm-develop-

ment.com zugänglich gemacht. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 

2024, wie dieser auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite zugänglich gemacht 

wird, zu beschließen. 

 

 Der Vergütungsbericht ist diesem Beschlussvorschlag als Anlage ./1 angeschlossen. 

 

6. Beschlussfassung über 

a) den Widerruf der von der Hauptversammlung am 19. Mai 2023 beschlossenen (i) 

Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Absatz 1 Z 4 

und Z 8 sowie Absatz 1a und Absatz 1b AktG, sowie (ii) Ermächtigung des Vor-

stands gemäß § 65 Absatz 1b AktG zur Veräußerung eigener Aktien; sowie 

b) die neue Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 

Absatz 1 Z 4 und Z 8 sowie Absatz 1a und Absatz 1b AktG sowohl über die Börse 

als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter 

Ausschluss des quotenmäßigen Andienungsrechts der Aktionäre, das mit einem 
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solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss); so-

wie 

c) die neue Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Absatz 1b AktG zur Veräuße-

rung eigener Aktien auf eine andere Art als über die Börse oder durch öffentliches 

Angebot und unter Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit (Ausschluss 

des Bezugsrechts) der Aktionäre; sowie 

d) die Ermächtigung des Vorstands zur Einziehung von eigenen Aktien. 

 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen zu diesem Tagesordnungspunkt vor, die 

Hauptversammlung möge den folgenden Beschluss fassen: 

 

a) Die von der Hauptversammlung am 19.05.2023 beschlossene Ermächtigung des Vor-

stands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und 

Abs 1b AktG, sowie die ebenso von der Hauptversammlung am 19.05.2023 beschlos-

sene Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Abs 1b AktG zur Veräußerung bzw 

Verwendung eigener Aktien werden widerrufen. 

b) Der Vorstand wird von der Hauptversammlung für die Dauer von 30 Monaten vom Tag 

der Beschlussfassung gemäß § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG 

zum Erwerb eigener Aktien der Gesellschaft bis zu dem gesetzlich zulässigen Ausmaß 

von 10% des Grundkapitals unter Einschluss bereits erworbener Aktien ermächtigt. 

Der beim Rückerwerb zu leistende Gegenwert darf nicht niedriger als EUR 7,00 und 

nicht höher als maximal 10% über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börse-

schlusskurs der dem Rückerwerb vorhergehenden zehn Börsetage liegen. Der Erwerb 

kann über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot oder auf eine sonstige ge-

setzlich zulässige, zweckmäßige Art erfolgen, insbesondere auch außerbörslich, oder 

von einzelnen, veräußerungswilligen Aktionären (negotiated purchase) und auch unter 

Ausschluss des quotenmäßigen Andienungsrechts der Aktionäre, das mit einem sol-

chen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss). Der Vorstand 

wird weiters ermächtigt, die jeweiligen Rückkaufsbedingungen festzusetzen, wobei der 

Vorstand den Vorstandsbeschluss und das jeweilige darauf beruhende Rückkaufpro-

gramm einschließlich dessen Dauer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 

(jeweils) zu veröffentlichen hat. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise und auch 

in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die 

Gesellschaft, durch ein Tochterunternehmen (§ 189a UGB) oder für Rechnung der Ge-

sellschaft durch Dritte ausgeübt werden. Der Handel mit eigenen Aktien ist als Zweck 

des Erwerbs ausgeschlossen. 

c) Der Vorstand wird für die Dauer von 5 Jahren ab Beschlussfassung gemäß § 65 Abs 

1b AktG ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates eigene Aktien der Gesellschaft 

auch auf andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräu-

ßern oder zu verwenden. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in 

mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke ausgeübt wer-

den. Das quotenmäßige Kaufrecht der Aktionäre bei Veräußerung oder Verwendung 
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auf andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot wird ausge-

schlossen (Ausschluss des Bezugsrechts). 

d) Der Vorstand wird ermächtigt, ohne weitere Befassung der Hauptversammlung, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien einzuziehen. Der Aufsichtsrat wird er-

mächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von eigenen Aktien 

ergeben, zu beschließen. 

 

Der Bericht über den Ausschluss des Bezugsrechts betreffend Tagesordnungspunkt 6. ist 

diesem Beschlussvorschlag als Anlage ./2 angeschlossen. 

 

7. Ersatzwahl in den Aufsichtsrat 

 

Dkff. Birgit Wagner, Geburtsjahr 1972, hat erklärt, mit Beendigung der kommenden  

ordentlichen Hauptversammlung am 21. Mai 2025 aus dem Aufsichtsrat auszuscheiden. 

 

Gemäß § 9 Abs 1 der Satzung der UBM Development AG besteht der Aufsichtsrat aus 

mindestens drei und höchstens zwölf von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern.  

 

Der Aufsichtsrat hat sich bisher, d.h. nach der letzten Wahl durch die Hauptversammlung, 

aus acht von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammengesetzt. (Hinzu 

kommen die nach dem Arbeitsverfassungsgesetz entsandten Mitglieder.) 

 

In der kommenden Hauptversammlung wäre nunmehr ein Mitglied zu wählen, um diese 

Zahl wieder zu erreichen.  

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, dieses eine Mandat zu besetzen, sodass sich der Aufsichtsrat 

nach der Wahl in der kommenden Hauptversammlung wieder aus acht von der Hauptver-

sammlung gewählten Mitgliedern zusammensetzt.  

 

Die Mehrheit der Kapitalvertreter hat Widerspruch gemäß § 86 Abs 9 AktG erhoben, so-

dass es nicht zur Gesamterfüllung des Mindestanteilsgebots gemäß § 86 Abs 7 AktG, son-

dern zur Getrennterfüllung kommt.  

 

Der nachfolgende Wahlvorschlag des Aufsichtsrats wurde auf der Grundlage der Anforde-

rungen des § 87 Abs 2a AktG und des Corporate-Governance-Kodex abgegeben. 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor Michael Strauss, Geburtsjahr 1993, mit Wirkung ab Been-

digung dieser Hauptversammlung auf die Restlaufzeit der Funktionsperiode des ausge-

schiedenen Aufsichtsratsmitglieds in den Aufsichtsrat zu wählen, und zwar in Übereinstim-

mung mit § 9 Abs 7 der Satzung bzw § 87 Abs 7 AktG bis zur Beendigung der Hauptver-

sammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2028 beschließt. 
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Im Falle der Wahl der vorgeschlagenen Person durch die Hauptversammlung besteht der 

Aufsichtsrat auf Seiten der Kapitalvertreter wieder aus acht Mitgliedern, und davon aus 

sechs Männern und zwei Frauen. Das Mindestanteilsgebot gemäß § 86 Abs 7 AktG (30 %-

Quote) wird dadurch erfüllt. 

 

Die vorgeschlagene Person hat eine Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG abgegeben.  

 

Der Aufsichtsrat hat diesen Vorschlag vorbereitet und bei der Erstattung des Vorschlags 

im Sinne von § 87 Abs 2a AktG auf die fachliche und persönliche Qualifikation des Mitglieds 

sowie auf die fachlich ausgewogene Zusammensetzung des Aufsichtsrats geachtet und 

Aspekte der Diversität des Aufsichtsrats im Hinblick auf die Vertretung beider Geschlechter 

und die Altersstruktur sowie die Internationalität der Mitglieder angemessen berücksichtigt.  

 

Die Hauptversammlung ist bei der Wahl in nachstehender Weise an Wahlvorschläge ge-

bunden. Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern samt den Erklärungen gemäß 

§ 87 Abs 2 AktG für jede vorgeschlagene Person müssen spätestens am 14. Mai 2025 auf 

der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, widrigenfalls die betref-

fende Person nicht in die Abstimmung einbezogen werden darf. Dies gilt auch für Wahlvor-

schläge von Aktionären gemäß § 110 AktG, welche der Gesellschaft in Textform spätes-

tens am 12. Mai 2025 zugehen müssen. 

 

Anlage ./1 Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 

Anlage ./2 Bericht über Ausschluss des Bezugsrechts (TOP 6) 

 

 

Wien, im April 2025 

 

 

Der Vorstand Der Aufsichtsrat 

 


